
Seite 1 von 9 

Bremische Bürgerschaft – SD.NET Vorlagenformular (Plenum) 
 
 

Vorlagentyp:  Drucksache Land Verweis: (zu Drs. 20/429) 

Dokumententyp: Mitteilung Urheber: des Senats 

Parlament: 
Wählen Sie ein Element 
aus. 

Unterzeichnende inkl. 
Fraktion/Gruppe 1: 

Klicken Sie hier, um Text 
einzugeben. 

Unterzeichnende inkl. 
Fraktion/Gruppe 2: 

Klicken Sie hier, um Text 
einzugeben. 

Unterzeichnende inkl. 
Fraktion/Gruppe 3: 

Klicken Sie hier, um Text 
einzugeben. 

Unterzeichnende inkl. 
Fraktion/Gruppe 4: 

Klicken Sie hier, um Text 
einzugeben. 

Unterzeichnende inkl. 
Fraktion/Gruppe 5: 

Klicken Sie hier, um Text 
einzugeben. 

 
 
Titel: 
 
Umsetzung der Agenda 2030 und Politikkohärenz für nachhaltige Entwicklung 
 
Sachverhalt/Frage/Aktuelle Stunde: 
 

Antwort des Senats  
auf die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU  
vom 9. Juni 2020 

Umsetzung der Agenda 2030 und Politikkohärenz für nachhaltige Entwicklung  

Die Fraktion der CDU hat die folgende Kleine Anfrage an den Senat gerichtet: 

„Im Land Bremen wurden bereits mehrere Initiativen verabschiedet, die sich mit der Umset-

zung der Agenda 2030 direkt oder indirekt befassen. Das sind u.a. das Leitbild der Stadt-

entwicklung 2020 „Bremen! Lebenswert, urban, vernetzt“, entwicklungspolitische Leitlinien 

der Freien Hansestadt Bremen sowie der Rahmen der Struktur- und Landesentwicklungs-

politik „Zukunft Bremen 2035. Ideen für morgen“.  

Die Überwachung der Umsetzung mancher dieser Initiativen gestaltet sich allerdings 

schwierig. So wurde bislang kein Abschluss- bzw. Evaluierungsbericht über die Umsetzung 

des Leitbildes der Stadtentwicklung 2020 „Bremen! Lebenswert, urban, vernetzt“ veröffent-

licht, sodass es unklar bleibt, welche Ziele und Unterziele der Senat bis 2020 tatsächlich 

erreicht. Die Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP vom 4. März 2019 zur 

Umsetzung des Leitbildes ist dabei nicht zufriedenstellend, weil die Erreichung der einzel-

nen Ziele und der Unterziele des Leitbildes aus Platzgründen nur lückenhaft dargestellt wer-

den konnte. Im Rahmen der Struktur- und Landesentwicklungspolitik „Zukunft Bremen 2035. 

Ideen für morgen“ fehlt es bis heute noch an einer Konkretisierung der Messindikatoren 
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„Daran wollen wir uns messen lassen“ für die einzelnen Leitziele. Dadurch kann keine ob-

jektive Einschätzung des Umsetzungsstandes und der Zielerreichung vorgenommen wer-

den, sodass Fehlentwicklungen nicht rechtzeitig bemerkt werden können und der Senat die 

selbst gesetzten Ziele wieder verfehlen könnte. Trotz des Senatsbeschlusses am 5. Februar 

2019, entsprechende Eckpunkte für ein Monitoring-System im 2. Quartal 2019 zu entwi-

ckeln, wurde bis heute noch kein schlüssiges Monitoring-Konzept vorgelegt. 

Bei der Umsetzung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung spielen außerdem die vertikale 

Kohärenz zwischen den Regierungsebenen und die horizontale Kohärenz zwischen den 

einzelnen Politikfeldern eine große Rolle. Um Politikkohärenz für nachhaltige Entwicklung 

zu gewährleisten, werden u.a. ausreichende personelle, finanzielle, strukturelle und ideelle 

Ressourcen für die Umsetzung der Agenda 2030 sowie eine Abstimmung zwischen den 

Regierungsebenen bezüglich der Nachhaltigkeitspolitik gebraucht. Mit der vorliegenden An-

frage werden die derzeitige Situation, Bedarfe und die Pläne des Senats diesbezüglich er-

mittelt. 

Wir fragen den Senat: 

1. Inwiefern plant der Senat, einen Abschluss- bzw. Evaluierungsbericht über die Umset-

zung des Leitbildes der Stadtentwicklung 2020 „Bremen! Lebenswert, urban, vernetzt“ 

zu erstellen? Wenn kein Abschluss- bzw. Evaluierungsbericht geplant ist, welche 

Gründe hat der Senat dafür? Wenn ein Abschlussbericht geplant ist, wann ist er zu er-

warten? 

2. Welche Rolle nimmt der Rahmen der Struktur- und Landesentwicklungspolitik „Zukunft 

Bremen 2035. Ideen für morgen“ in der Senatspolitik zur Umsetzung der 17 Ziele für 

nachhaltige Entwicklung ein? 

3. Wie wird die Umsetzung des Rahmens der Struktur- und Landesentwicklungspolitik „Zu-

kunft Bremen 2035. Ideen für morgen“ ressortübergreifend koordiniert und welche Ver-

besserungsbedarfe sieht der Senat dabei? 

4. Welche Instrumente und institutionelle Strukturen werden vom Senat für eine regelmä-

ßige Überwachung der Umsetzung des Rahmens der Struktur- und Landesentwick-

lungspolitik „Zukunft Bremen 2035. Ideen für morgen“ eingesetzt oder sind derzeit in 

Planung? 

a) Wann ist der nächste ressortübergreifende Bericht zum Stand der Umsetzung des 

Rahmens der Struktur- und Landesentwicklungspolitik „Zukunft Bremen 2035. 

Ideen für morgen“ zu erwarten und wie regelmäßig plant der Senat, Umsetzungs-

berichte zu veröffentlichen? 

b) Wann werden die Eckpunkte für eine Überwachung der in den Leitzielen der Zu-

kunftskommission benannten Indikatoren gemäß der Beschlussvorlage des Senats 

vom 5. Februar 2019 „Zukunft Bremen 2035: Erste Umsetzungsschritte zu den in 
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der Zukunftskommission verständigten acht Leitzielen“ endlich entwickelt und ver-

öffentlicht?  

c) Warum verzögert sich die Entwicklung der Eckpunkte für eine Überwachung der in 

den Leitzielen der Zukunftskommission benannten Indikatoren bereits um ein Jahr? 

d) Inwiefern plant der Senat, konkrete quantitative und qualitative Indikatoren, Ziel-

werte und ggf. Zieljahre in den Eckpunkten für eine Überwachung der in den Leit-

zielen der Zukunftskommission benannten Indikatoren zu nennen?  

5. Welche Projekte und Aufgaben stehen im Mittelpunkt der Arbeit des SDG-Koordinators 

in Bremen für die Jahre 2020/2021? Wie ist die Stelle finanziert? 

6. Wie bewertet der Senat die jetzigen personellen und finanziellen Kapazitäten in der Ver-

waltung für die Koordinierung und die Umsetzung der 17 Ziele für nachhaltige Entwick-

lung im Land Bremen und welche Verbesserungsbedarfe sieht der Senat dabei? 

7. Welche mittel- und langfristige Personalpolitik verfolgt der Senat ab dem Jahr 2022, um 

die Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele im Land Bremen zu koordinieren? 

8. Wie bewertet der Senat die jetzigen finanziellen, personellen, strukturellen und ideellen 

Ressourcen der Beiräte und der Ortsämter in Bremen für die Umsetzung der 17 Ziele 

für nachhaltige Entwicklung? (bitte die Situation für jeden Beirat und jedes Ortsamt be-

werten) 

9. Wie wurde die Umsetzung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung in den Beiräten und 

den Ortsämtern vom Senat personell, finanziell, strukturell und ideell bislang unter-

stützt? (bitte die Unterstützungsmaßnahmen für jeden Beirat und jedes Ortsamt in Bre-

men auflisten) 

10. Welche Pläne hat der Senat, um die Beiräte und die Ortsämter bei der Umsetzung der 

Agenda 2030 in der Zukunft stärker zu unterstützen? 

11. Wie wird der Bremer Senat in die jetzige Ergänzung und teilweise die Aktualisierung der 

Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie einbezogen? Welche Anregungen und Verbesse-

rungsvorschläge bringt er dabei ein?“ 

Der Senat beantwortet die Kleine Anfrage wie folgt: 

1. Inwiefern plant der Senat, einen Abschluss- bzw. Evaluierungsbericht über die 

Umsetzung des Leitbildes der Stadtentwicklung 2020 „Bremen! Lebenswert, ur-

ban, vernetzt“ zu erstellen? Wenn kein Abschluss- bzw. Evaluierungsbericht ge-

plant ist, welche Gründe hat der Senat dafür? Wenn ein Abschlussbericht geplant 

ist, wann ist er zu erwarten? 

Der Senat beabsichtigt keinen Abschluss- oder Evaluierungsbericht über die Umset-

zung des Leitbildes der Stadtentwicklung 2020 „Bremen! Lebenswert, urban, vernetzt“ 

zu erstellen. Die Verfolgung des Leitbildes und die Umsetzung der Maßnahmen wurden 
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bereits in der vergangenen Legislaturperiode durch die fachlich zuständigen Ressorts 

aufgegriffen und wurden bzw. werden entsprechend der verfügbaren Ressourcen um-

gesetzt. 

Wesentliche Aussagen des Leitbildes der Stadtentwicklung 2020 wurden u.a. mit der 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplans aufgegriffen und mit der Beschlussfassung 

des Flächennutzungsplans in 2015 in dieses formelle Planungsinstrument überführt. 

Damit wird eine verbindliche Berücksichtigung zahlreicher Inhalte des Leitbildes der 

Stadtentwicklung in der Arbeit des Senats und damit für eine integrierte Stadtentwick-

lung über den Zeithorizont 2020 hinaus gewährleistet. 

2. Welche Rolle nimmt der Rahmen der Struktur- und Landesentwicklungspolitik 

„Zukunft Bremen 2035. Ideen für morgen“ in der Senatspolitik zur Umsetzung der 

17 Ziele für nachhaltige Entwicklung ein? 

Die während des Zukunftsprozesses 2035 erarbeiteten acht Leitziele und 13 Hand-

lungsfelder weisen eine hohe inhaltliche Schnittmenge mit den 17 Zielen für nachhaltige 

Entwicklung auf. Gleichwohl sind diese im Gegensatz zu den UN-Nachhaltigkeitszielen 

speziell mit Blick auf die lokalen Ausgangsbedingungen in Bremen und Bremerhaven 

erarbeitet worden, ebenso unterscheidet sich der als Zielmarke gesetzte Zeithorizont. 

Dies stellt jedoch keinen Widerspruch dar: Die in der Strategie formulierten Maßnahmen 

leisten einen maßgeblichen Beitrag zur Umsetzung der 17 Ziele im Land Bremen. 

Die acht Leitziele und die dreizehn Handlungsfelder leisten insbesondere einen Beitrag 

zu folgenden Nachhaltigkeitszielen: 

- Nummer vier (Hochwertige Bildung) 

- Nummer acht (Gute Arbeitsplätze und wirtschaftliches Wachstum) 

- Nummer neun (Innovation und Infrastruktur) 

- Nummer zehn (Weniger Ungleichheiten)  

- Nummer elf (Nachhaltige Städte und Gemeinden) 

- Nummer dreizehn (Maßnahmen zum Klimaschutz) 

In der Gesamtheit mit den in anderen Senatsressorts erarbeiteten Strategien und Leit-

bildern stellt „Zukunft Bremen 2035. Ideen für morgen“ somit einen wesentlichen Orien-

tierungsrahmen zur Erreichung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung dar. 

3. Wie wird die Umsetzung des Rahmens der Struktur- und Landesentwicklungspo-

litik „Zukunft Bremen 2035. Ideen für morgen“ ressortübergreifend koordiniert 

und welche Verbesserungsbedarfe sieht der Senat dabei? 

Die Zukunftskommission hat ihre Arbeit mit dem Bericht „Zukunft Bremen 2035. Ideen 

für morgen“ im Oktober 2018 abgeschlossen und wertvolle Impulse für eine nachhaltige 

Gestaltung des Bundeslandes Bremen und seiner beiden Städte geliefert. Der Senat 

hat dazu noch in der vorherigen Wahlperiode eigene Schlussfolgerungen (insb. Leitziele 

zu wachsenden Städten, zu Bildung, Klima und Quartieren) gezogen, die sich wiederum 
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auch in entsprechenden Zielen der aktuellen Regierung so wiederfinden. Die weitere 

Umsetzung dieser Ziele und daraus resultierender Projekte und Maßnahmen erfolgt 

durch jeweils projektbezogene Abstimmungsgremien sowie übergreifend durch das Se-

natscontrolling der Senatskanzlei.  

Dieses Verfahren hat sich im wesentlichen bewährt, insofern sieht der Senat über Ein-

zelaspekte hinaus keine grundsätzlichen Verbesserungsbedarfe. 

4. Welche Instrumente und institutionelle Strukturen werden vom Senat für eine re-

gelmäßige Überwachung der Umsetzung des Rahmens der Struktur- und Landes-

entwicklungspolitik „Zukunft Bremen 2035. Ideen für morgen“ eingesetzt oder 

sind derzeit in Planung? 

a) Wann ist der nächste ressortübergreifende Bericht zum Stand der Umsetzung 

des Rahmens der Struktur- und Landesentwicklungspolitik „Zukunft Bremen 

2035. Ideen für morgen“ zu erwarten und wie regelmäßig plant der Senat, Um-

setzungsberichte zu veröffentlichen? 

b) Wann werden die Eckpunkte für eine Überwachung der in den Leitzielen der 

Zukunftskommission benannten Indikatoren gemäß der Beschlussvorlage 

des Senats vom 5. Februar 2019 „Zukunft Bremen 2035: Erste Umsetzungs-

schritte zu den in der Zukunftskommission verständigten acht Leitzielen“ 

endlich entwickelt und veröffentlicht?  

c) Warum verzögert sich die Entwicklung der Eckpunkte für eine Überwachung 

der in den Leitzielen der Zukunftskommission benannten Indikatoren bereits 

um ein Jahr? 

d) Inwiefern plant der Senat, konkrete quantitative und qualitative Indikatoren, 

Zielwerte und ggf. Zieljahre in den Eckpunkten für eine Überwachung der in 

den Leitzielen der Zukunftskommission benannten Indikatoren zu nennen?  

Zu a) 

Wie schon in der Antwort zu Frage 3 dargelegt, erfolgt die weitere Umsetzung der 

aus der Arbeit der Zukunftskommission resultierenden Projekte und Maßnahmen 

durch jeweils projektbezogene Abstimmungsgremien sowie übergreifend durch das 

Senatscontrolling der Senatskanzlei.  

Dieses Verfahren hat sich im wesentlichen bewährt, insofern sieht der Senat keine 

Notwendigkeit weiterer ressortübergreifender Gesamtberichte. Zielführender und 

inhaltlich differenzierter möglich sind demgegenüber Berichterstattungen über ein-

zelne Projekte und Maßnahmen. 

Zu b), c) und d) 

Um Synergien bestmöglich zu nutzen, hat sich der Senat entschieden, zur weiteren 

Verfolgung der Leitziel-Indikatoren kein gesondertes zusätzliches Berichtswesen 

aufzubauen, sondern die Zielsetzungen und Indikatoren des Programms „Zukunft 
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Bremen 2035. Ideen für morgen“ in das bestehende Regelcontrolling zu den zent-

ralen Zielsetzungen und Messindikatoren des Produktgruppenhaushalt zu integrie-

ren.  

Mit den beschlossenen Grundsätzen für die Aufstellung und Steuerung der Haus-

halte 2020 / 2021 sind die Ressorts gehalten die Zielsetzungen des Programms 

„Zukunft Bremen 2035. Ideen für morgen“ in die Zielsetzungen der jeweiligen Pro-

duktpläne zu übernehmen und geeignete Indikatoren zur Messung der Zielerrei-

chung zu definieren und regelmäßig im Quartalscontrolling zum Produktgruppen-

haushalt über den aktuellen Stand der Zielerreichung zu berichten.  

Das erste Quartalscontrolling zum Produktgruppenhaushalt 2020 inklusive Entwick-

lung der definierten Indikatoren wird nach erfolgtem Haushaltsbeschluss voraus-

sichtlich auf Basis des September-Ergebnisses 2020 erfolgen. 

5. Welche Projekte und Aufgaben stehen im Mittelpunkt der Arbeit des SDG-Koordi-

nators in Bremen für die Jahre 2020/2021? Wie ist die Stelle finanziert? 

Beim SDG-Koordinator Bremens handelt es sich um eine Stellenbesetzung im Rahmen 

des Programms „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik (Kepol)“ der Service-

stelle Kommunen in der Einen Welt unter dem Dach von Engagement Global.  

Zu den Aufgaben des Bremer Kepol-Koordinators gehört es, einen Beitrag zur Imple-

mentierung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung innerhalb der Bremer Verwaltung 

zu leisten. Um einen diesbezüglichen Beitrag zu leisten, wurde bspw. in Kooperation 

mit dem Senator für Finanzen eine Verknüpfung der 17 Ziele und 169 Unterziele mit 

entsprechenden Kennzahlen im öffentlichen Haushalt modellhaft vorgenommen. Aus 

diesen Daten können automatisiert Berichte zum Stand der Umsetzung der 17 Ziele in 

Bremen generiert werden, die nicht nur Auskunft über den Ist-Zustand liefern, sondern 

im Rahmen der Aufstellung zukünftiger Haushalte als eine weitere Entscheidungsgrund-

lage dienen können.  

Neben der Umsetzung der 17 Ziele innerhalb der Verwaltung ist ein weiterer Schwer-

punkt die Vernetzung und Beratung von Akteuren und Maßnahmen aus Zivilgesell-

schaft, Schulen und anderen Stellen außerhalb der Kernverwaltung zur Umsetzung der 

Agenda 2030 und dabei die besondere Berücksichtigung der Stadtteilebene. Angebote 

der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit dienen dazu, die Agenda 2030 und die 17 Ziele 

in der Öffentlichkeit und bei relevanten Akteuren bekannt zu machen und für deren Um-

setzung zu werben. 

Die Stelle des Kepol-Koordinators wird für die Jahre 2020/21 zum überwiegenden Teil 

von Engagement Global aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung gefördert.  
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6. Wie bewertet der Senat die jetzigen personellen und finanziellen Kapazitäten in 

der Verwaltung für die Koordinierung und die Umsetzung der 17 Ziele für nach-

haltige Entwicklung im Land Bremen und welche Verbesserungsbedarfe sieht der 

Senat dabei? 

Die Frage 6 wird aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam mit Frage 7 beant-

wortet. 

Die Umsetzung bzw. Erreichung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung kann nicht nur 

durch den Senat allein erfolgen, geschweige denn durch einzelne Stellen innerhalb der 

Verwaltung. Vielmehr ist entsprechendes Handeln aller Akteure im Land Bremen not-

wendig. Die Verwaltung kann in diesem Zusammenhang, eine Vorbild-, Koordinations- 

und Impulsgeberfunktion einnehmen. Die eigentliche Umsetzung obliegt jedoch sowohl 

den Senatsressorts als auch den Unternehmen ebenso wie zivilgesellschaftlichen Or-

ganisationen, Sozialpartnern und alle Bremerinnen und Bremern.  

Die derzeit vorhandenen und in der Antwort auf Frage 5.) erwähnten, personellen und 

finanziellen Kapazitäten sind für die aktuelle Zielstellung ausreichend. Da es sich um 

eine bis Ende 2021 befristete, drittmittelfinanzierte Stelle handelt und eine weitere För-

derung über diesen Zeitraum hinaus ausgeschlossen ist, muss im Zuge der Aufstellung 

der Haushalte für die Jahre 2022/23 über eine Verstetigung beraten werden.  

Im Rahmen der derzeitigen, zur Umsetzung der 17 Ziele gewidmeten personellen Res-

sourcen können Modellprojekte initiiert werden, relevante Akteure vernetzt und Impulse 

innerhalb der Verwaltung und darüber hinaus ausgelöst werden. Das Ziel einer konse-

quenten Verankerung und Umsetzung der 17 Ziele über alle Politikbereiche hinweg ist 

nicht durch eine einzelne Stelle in einem Ressort zu erreichen, sondern durch Veranke-

rung entsprechender Sicht- und Handlungsweisen über alle Senatsressorts. 

7. Welche mittel- und langfristige Personalpolitik verfolgt der Senat ab dem Jahr 

2022, um die Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele im Land Bremen zu koordi-

nieren? 

Siehe Antwort auf Frage 6. 

8. Wie bewertet der Senat die jetzigen finanziellen, personellen, strukturellen und 

ideellen Ressourcen der Beiräte und der Ortsämter in Bremen für die Umsetzung 

der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung? (bitte die Situation für jeden Beirat und 

jedes Ortsamt bewerten) 

Bei der Umsetzung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung handelt es sich um eine 

integrierte Aufgabe, die sich durch alle Politik- und Lebensbereiche zieht. In zahlreichen 

Informationsveranstaltungen wurden sowohl die Beiräte als auch die Ortsämter für die 

Berücksichtigung der SDG dahingehend sensibilisiert, dass diese beispielsweise bei der 

Vergabe von Globalmitteln oder bei der Mitwirkung an Projekten und Planungen in den 
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Stadt- und Ortsteilen immer auch die 17 Nachhaltigkeitsziele in die jeweiligen Entschei-

dungsfindungsprozesse mit einfließen lassen. Angesichts der Vielzahl an Aufgaben, 

welche die Ortsämter zu bewältigen haben, stellt dies eine zusätzliche Herausforderung 

dar. Auch spielen die regionalen Unterschiede bei der Gewichtung der 17 Ziele in der 

Beiratsarbeit eine Rolle. Innenstadtnahe Beiräte setzen andere Schwerpunkte als eher 

ländliche wie zum Beispiel Strom oder das Blockland. 

9. Wie wurde die Umsetzung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung in den Beirä-

ten und den Ortsämtern vom Senat personell, finanziell, strukturell und ideell bis-

lang unterstützt? (bitte die Unterstützungsmaßnahmen für jeden Beirat und jedes 

Ortsamt in Bremen auflisten) 

Anfang 2018 wurde allen Ortsamtsleitungen in einer gemeinsamen Dienstbesprechung 

die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung vorgestellt. Auch im Rahmen der Beiräte-

konferenz am 07.03.2018 wurden den Sprecherinnen und Sprechern aller stadtbremi-

schen Beiräte die Sustainable Development Goals ausführlich erläutert. Im Anschluss 

erfolgte eine konkrete Vorstellung in einzelnen Beiräten zu möglichen Projekten mit Be-

zug zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung für die Stadt- und Ortsteile. Die Um-

setzung erfolgt im Rahmen einer integrierten Bearbeitungsstrategie; zusätzliches Per-

sonal oder finanzielle Mittel konnten den Ortsämtern und Beiräten hierfür bisher nicht 

zur Verfügung gestellt werden. Da im Doppelhaushalt 2020/2021 jedoch sowohl zusätz-

liches Personal für die Ortsämter als auch eine Erhöhung der Globalmittel für die Beiräte 

vorgesehen sind, wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahmen auch einer noch 

effektiveren Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele in den Stadt- und Ortsteilen zugute-

kommen wird. 

10. Welche Pläne hat der Senat, um die Beiräte und die Ortsämter bei der Umsetzung 

der Agenda 2030 in der Zukunft stärker zu unterstützen? 

Bei der Umsetzung der Agenda 2030 wird weiterhin an der Strategie der integrierten 

Bearbeitung durch die Ortsämter und Beiräte festgehalten. Angesichts der herausfor-

dernden Vielzahl von Aufgaben der Ortsämter, auch vor dem Hintergrund der Umset-

zung der 17 Ziele für Nachhaltigkeit, ist im Haushalt 2020/2021 eine personelle Aufsto-

ckung zunächst der Ortsämter, welche für mehr als einen Beirat zuständig sind, vorge-

sehen. Auch die Globalmittel der Beiräte werden erhöht sowie zusätzliche Globalmittel 

zugunsten von Jugendbeiräten bereitgestellt. Damit bei deren Verwendung auch zu-

künftig die 17 Ziele für Nachhaltigkeit eine angemessene Berücksichtigung finden, wer-

den weiterhin bei Bedarf Informations- und Schulungsveranstaltungen zur Umsetzung 

der Agenda 2030 angeboten. 

11. Wie wird der Bremer Senat in die jetzige Ergänzung und teilweise die Aktualisie-

rung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie einbezogen? Welche Anregungen 

und Verbesserungsvorschläge bringt er dabei ein?“ 
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Das Land Bremen ist regelmäßig in die Debatten zur Aktualisierung der Deutschen 

Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) über den Bund-Länder-Erfahrungsaustausch Nachhal-

tigkeit eingebunden. Es finden jährlich zwei Treffen der Länder mit dem Bundeskanzler-

amt, das federführend die DNS verantwortet, statt. Den Co-Vorsitz hat jeweils das Land, 

das den Vorsitz in der Ministerpräsidentenkonferenz hat. Dieses koordiniert auch die 

Einbindung der Länder in die alle 4 Jahre stattfindende Aktualisierung der DNS. So hatte 

Bremen 2016 den Vorsitz in der MPK inne und den Länderbeitrag für die damalige Fort-

schreibung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie koordiniert. Diese Aufgabe fällt in 

diesem Jahr Bayern zu. 

Aufgrund der Corona-Krise konnte die Frühjahrssitzung der Bund-Länder-Erfahrungs-

austauschs in München, in der über den Länderbeitrag diskutiert werden sollte, nur als 

Videokonferenz stattfinden. Gemeinsames Verständnis war, dass der bisherige Beitrag 

der MPK in dieser Form nicht fortgeführt werden solle. Vorgesehen ist bislang, eine 

gemeinsame Erklärung von Bund und Ländern vom Juni 2019 in voller Länge abzudru-

cken. Darüber hinaus seien kurze Beiträge jedes Landes zu einem SDG (z.B. aus einer 

Landesstrategie oder eine konkrete Maßnahme) denkbar. Für Bremen hätte dies z.B. 

die Zuordnung der Haushaltspositionen anhand der SDGs sein können. 

Zu den vorgeschlagenen Länderbeiträgen zur DNS gab es kein einheitliches Meinungs-

bild. Zum einen wurde vorgeschlagen, dass nur herausragende Projekte dargestellt wer-

den sollten, zum anderen wurde ein Wettbewerb unter den Ländern abgelehnt. Einige 

Länder sprachen sich dafür aus, die Beiträge auf die Bund-Länder-Zusammenarbeit zu 

konzentrieren. Alternativ wird vorgeschlagen und von einigen Ländern unterstützt, dass 

jedes Land einen Beitrag zu einem SDG abstimmt. Eine Entscheidung über den end-

gültigen Beitrag der Länder zur DNS wird es daher frühestens in der Herbstsitzung des 

Bund-Länder-Erfahrungsaustauschs im Bundeskanzleramt geben. 
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